
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1933/1/3 1Ob1083/33,
7Ob254/07i, 7Ob104/14s

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.01.1933

Norm

VersVG §6 Abs3 B1

VersVG §33

VersVG §153

Rechtssatz

Der Versicherungsnehmer aus einer Haftp3ichtversicherung verwirkt den Versicherungsanspruch, wenn er von der

Schadenersatzklage des Beschädigten gegen ihn dem Versicherer grobfahrlässig nicht rechtzeitig Anzeige macht.

Entscheidungstexte

1 Ob 1083/33

Entscheidungstext OGH 03.01.1933 1 Ob 1083/33

Veröff: SZ 15/1

7 Ob 254/07i

Entscheidungstext OGH 28.11.2007 7 Ob 254/07i

Vgl; Beisatz: Es kann vom Versicherungsnehmer nicht verlangt werden, vom Vorprozess zusätzlich zur ohnehin

bereits erfolgten Verständigung der Versicherung, die hiefür Rechtsschutzdeckung gewährte, den

innerorganisatorisch für die Kfz-Haftpflichtsachen zuständigen Bereich zu verständigen. (T1); Beisatz:

Verständigungsobliegenheit des Art 9.3.3.2 AKHB 1995. (T2)

7 Ob 104/14s

Entscheidungstext OGH 09.07.2014 7 Ob 104/14s
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